
Motion betreffend Nichtanrechnen der Veloabstellplätze in der 
Bruttogeschossfläche (BGF) 

16.5361.01 
 

 

Im publizierten Bebauungsplan vom 29.6.2016 für VoltaNord (das Lysbüchel-Areal) ist eine Neuerung 
vorgesehen, die für den Langsamverkehr massgebend sein sollte und sich für zukünftige Bauprojekte 
positiv auswirken wird. Hier ist unter „n. Im Erdgeschoss realisierte Veloabstellplätze werden zur 
Bruttogeschossfläche nicht angerechnet“ zu lesen: 

„Im Erdgeschoss realisierte Veloabstellplätze werden zur Bruttogeschossfläche nicht angerechnet, wenn 
sie 30% der Erdgeschossfläche nicht überschreiten. Veloabstellplätze im Erdgeschoss zählen 
üblicherweise zur Bruttogeschossfläche und verringern dadurch die vermietbare Fläche. Dies hat zur 
Folge, dass die Mieten teurer werden. Aus diesem Grund werden Veloabstellplätze oft im 
Untergeschoss realisiert und durch Rampen erschlossen. Sie sind damit zwar sicherer als auf der 
Strasse aber dennoch weniger gut zugänglich als Veloabstellplätze im Erdgeschoss. Die vorliegende 
Bestimmung versteht sich als Anreiz, einen Teil der Veloabstellplätze im Erdgeschoss zu realisieren, um 
ihre Benutzbarkeit und Attraktivität zu erhöhen." 

Dies ist unserer Meinung nach ein sehr sinnvoller Entscheid, denn es erhöht die Attraktivität und 
erleichtert den Zugang für die velofahrenden Stadtbewohner, Familien mit Kinderanhänger können gut 
angesprochen werden, die Sicherheit von Frauen in Grossüberbauungen ist verbessert, die Velos weg 
vom öffentlichen Grund etc. Die Bauträger von Neubauten (mit über 4‘000 m2 BGF) sollen auf die 
heutigen Bedürfnisse reagieren können und nicht dafür bestraft zu werden. So wäre es schön diese 
spezifische Lösung würde nicht nur im Einzelfall Lysbüchel zum Tragen kommen, sondern in allen 
künftigen Bauprojekten berücksichtigt werden können und Schule machen. 

Deshalb bitten die Unterzeichenenden die Regierung, dem Grossen Rat das Bau- und 
Raumplanungsgesetz mit folgender Neuerung vorzulegen: 

1. Diese Verbesserung soll für alle neuen Gebäude und Bauprojekte im Kanton massgebend sein. 

2. Das Bau- und Raumplanungsgesetz soll diesbezüglich angepasst werden. 
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